
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

3. Aktualisierung 2010 (30. Juli 2010) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Einführung einer 
Musterwiderrufsinformation für Verbraucherdarlehensverträge, zur Änderung der Vorschriften über das 
Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen und zur Änderung des Darlehensvermittlungsrechts v. 
24. Juli 2010, BGBl. I S. 977, mit Wirkung vom 30. Juli 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 358  Verbundene Verträge 

(1) … 
(2) Hat der Verbraucher seine auf den Ab-

schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags ge-
richtete Willenserklärung wirksam widerrufen, so 
ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit 
diesem Verbraucherdarlehensvertrag verbundenen 
Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die 
Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Wil-
lenserklärung nicht mehr gebunden. Kann der 
Verbraucher die auf den Abschluss des verbunde-
nen Vertrags gerichtete Willenserklärung nach 
Maßgabe dieses Untertitels widerrufen, gilt allein 
Absatz 1 und sein Widerrufsrecht aus § 495 Abs. 1 
ist ausgeschlossen. Erklärt der Verbraucher im 
Falle des Satzes 2 dennoch den Widerruf des Ver-
braucherdarlehensvertrags, gilt dies als Widerruf 
des verbundenen Vertrags gegenüber dem Unter-
nehmer gemäß Absatz 1. 

(3)-(5) … 
 
§ 359a  Anwendungsbereich 

(1) … 
(2) § 358 Abs. 2 und 4 ist entsprechend auf 

Verträge über Zusatzleistungen anzuwenden, die 
der Verbraucher in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Verbraucherdarlehensvertrag abge-
schlossen hat. 

 
(3)-(4) … 

 
§ 492  Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) … 
(2) Der Vertrag muss die Angaben nach Artikel 

247 §§ 6 bis 13 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche enthalten. 

 
 
(3)-(5) … 

 
 

neu 
 
§ 358  Verbundene Verträge 

(1) (unverändert) 
(2) Hat der Verbraucher seine auf den Ab-

schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags ge-
richtete Willenserklärung wirksam widerrufen, so 
ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit 
diesem Verbraucherdarlehensvertrag verbundenen 
Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die 
Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Wil-
lenserklärung nicht mehr gebunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)-(5) (unverändert) 

 
§ 359a  Anwendungsbereich 

(1) (unverändert) 
(2) Liegen die Voraussetzungen für ein ver-

bundenes Geschäft nicht vor, ist § 358 Ab-
satz 2 und 4 entsprechend auf Verträge über Zu-
satzleistungen anzuwenden, die der Verbraucher 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ver-
braucherdarlehensvertrag geschlossen hat. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 492  Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) (unverändert) 
(2) Der Vertrag muss die für den Verbrau-

cherdarlehensvertrag vorgeschriebenen Anga-
ben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche enthal-
ten. 

(3)-(5) (unverändert) 
(6) Enthält der Vertrag die Angaben nach 

Absatz 2 nicht oder nicht vollständig, können 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 494  Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die 
auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Ver-
braucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die 
Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder 
wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 9 bis 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che vorgeschriebenen Angaben fehlt. 

 
(2)-(6) … 
(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darlehens-

nehmer eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung, 
in der die Vertragsänderungen berücksichtigt sind, 
die sich aus den Absätzen 2 bis 6 ergeben. 
 
 
 
 
§ 495  Widerrufsrecht 

(1) … 
(2) Die §§ 355 bis 359a gelten mit der Maß-

gabe, dass 
1. an die Stelle der Widerrufsbelehrung die 

Pflichtangabe nach Artikel 247 § 6 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche tritt, 

2. die Widerrufsfrist auch nicht vor Vertrags-
schluss beginnt und 

 
 
 

3. der Darlehensnehmer abweichend von 
§ 346 Abs. 1 dem Darlehensgeber auch die 

sie nach wirksamem Vertragsschluss oder in 
den Fällen des § 494 Absatz 2 Satz 1 nach 
Gültigwerden des Vertrags in Textform nach-
geholt werden. Hat das Fehlen von Angaben 
nach Absatz 2 zu Änderungen der Vertragsbe-
dingungen gemäß § 494 Absatz 2 Satz 2 bis 
Absatz 6 geführt, kann die Nachholung der 
Angaben nur dadurch erfolgen, dass der Dar-
lehensnehmer die nach § 494 Absatz 7 erfor-
derliche Abschrift des Vertrags enthält. In den 
sonstigen Fällen muss der Darlehensnehmer 
spätestens im Zeitpunkt der Nachholung der 
Angaben eine der in § 355 Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Unterlagen erhalten. Werden Angaben 
nach diesem Absatz nachgeholt, beträgt die 
Widerrufsfrist abweichend von § 495 einen 
Monat. Mit der Nachholung der Angaben nach 
Absatz 2 ist der Darlehensnehmer in Textform 
darauf hinzuweisen, dass die Widerrufsfrist 
von einem Monat nach Erhalt der nachgeholten 
Angaben beginnt. 
 
§ 494  Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die 
auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Ver-
braucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die 
Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder 
wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 9 bis 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che für den Verbraucherdarlehensvertrag vor-
geschriebenen Angaben fehlt. 

(2)-(6) (unverändert) 
(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darlehens-

nehmer eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung, 
in der die Vertragsänderungen berücksichtigt sind, 
die sich aus den Absätzen 2 bis 6 ergeben. Ab-
weichend von § 495 beginnt die Widerrufsfrist 
in diesem Fall, wenn der Darlehensnehmer 
diese Abschrift des Vertrags erhalten hat. 
 
§ 495  Widerrufsrecht 

(1) (unverändert) 
(2) Die §§ 355 bis 359a gelten mit der Maß-

gabe, dass 
1. an die Stelle der Widerrufsbelehrung die 

Pflichtangaben nach Artikel 247 § 6 Ab-
satz 2 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche treten, 

2. die Widerrufsfrist auch nicht beginnt 
a) vor Vertragsschluss und 
b) bevor der Darlehensnehmer die 

Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 
erhält, und 

3. der Darlehensnehmer abweichend von 
§ 346 Absatz 1 dem Darlehensgeber auch 



 

 

    
 

Aufwendungen zu ersetzen hat, die der Dar-
lehensgeber an öffentliche Stellen erbracht 
hat und nicht zurückverlangen kann. § 346 
Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist nur anzu-
wenden, wenn das Darlehen durch ein 
Grundpfandrecht gesichert ist. 

 
 
(3) … 

 
§ 502  Vorfälligkeitsentscheidung 

(1) Der Darlehensgeber kann im Fall der vorzei-
tigen Rückzahlung eine angemessene Vorfällig-
keitsentschädigung für den unmittelbar mit der 
vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden 
Schaden verlangen, wenn der Darlehensnehmer 
zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu einem 
bei Vertragsabschluss vereinbarten, gebundenen 
Sollzinssatz schuldet. Die Vorfälligkeitsentschädi-
gung darf folgende Beträge jeweils nicht über-
schreiten: 

1. 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeit-
raum zwischen der vorzeitigen und der ver-
einbarten Rückzahlung weniger als ein Jahr 
beträgt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückge-
zahlten Betrags, 

2. … 
(2) … 

 
§ 508  Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzah-
lungsgeschäften 

(1) … 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzah-

lungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Ver-
brauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeichne-
ten Voraussetzungen zurücktreten. Dem Nennbe-
trag entspricht der Gesamtbetrag. Der Verbraucher 
hat dem Unternehmer auch die infolge des Vertrags 
gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der 
Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer 
zurückzugewährenden Sache ist auf die inzwischen 
eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. 
Nimmt der Unternehmer die auf Grund des Teilzah-
lungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt 
dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei 
denn, der Unternehmer einigt sich mit dem Ver-
braucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert 
der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergü-
ten. Satz 5 gilt entsprechend, wenn ein Vertrag über 
die Lieferung einer Sache mit einem Verbraucher-
darlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Abs. 2) und 
wenn der Darlehensgeber die Sache an sich nimmt; 
im Fall des Rücktritts bestimmt sich das Rechtsver-
hältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem 
Verbraucher nach den Sätzen 3 und 4. 

die Aufwendungen zu ersetzen hat, die der 
Darlehensgeber an öffentliche Stellen erb-
racht hat und nicht zurückverlangen kann; 
§ 346 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist 
nur anzuwenden, wenn das Darlehen durch 
ein Grundpfandrecht gesichert ist. 

§ 355 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 4 ist nicht 
anzuwenden. 

(3) (unverändert) 
 
§ 502  Vorfälligkeitsentscheidung 

(1) Der Darlehensgeber kann im Fall der vorzei-
tigen Rückzahlung eine angemessene Vorfällig-
keitsentschädigung für den unmittelbar mit der 
vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden 
Schaden verlangen, wenn der Darlehensnehmer 
zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu einem 
bei Vertragsabschluss vereinbarten, gebundenen 
Sollzinssatz schuldet. Die Vorfälligkeitsentschädi-
gung darf folgende Beträge jeweils nicht über-
schreiten: 

1. 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeit-
raum zwischen der vorzeitigen und der ver-
einbarten Rückzahlung ein Jahr nicht über-
steigt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückge-
zahlten Betrags, 

2. (unverändert) s 
(2) (unverändert) 

 
§ 508  Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzah-
lungsgeschäften 

(1) (unverändert) 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzah-

lungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Ver-
brauchers nur unter den in § 498 Satz 1 bezeichne-
ten Voraussetzungen zurücktreten. Dem Nennbe-
trag entspricht der Gesamtbetrag. Der Verbraucher 
hat dem Unternehmer auch die infolge des Vertrags 
gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der 
Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer 
zurückzugewährenden Sache ist auf die inzwischen 
eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. 
Nimmt der Unternehmer die auf Grund des Teilzah-
lungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt 
dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei 
denn, der Unternehmer einigt sich mit dem Ver-
braucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert 
der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergü-
ten. Satz 5 gilt entsprechend, wenn ein Vertrag über 
die Lieferung einer Sache mit einem Verbraucher-
darlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Absatz 3) 
und wenn der Darlehensgeber die Sache an sich 
nimmt; im Fall des Rücktritts bestimmt sich das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber 
und dem Verbraucher nach den Sätzen 3 und 4. 



 

 

    
 

Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 8  Einzelne Schuldverhältnisse 

Titel 10  Mäklervertrag 
Untertitel 2  Darlehensvermittlungsvertrag  
zwischen einem Unternehmer und einem  

Verbraucher 
… 
 
§ 655a  Darlehensvermittlungsvertrag 

(1) … 
(2) Der Darlehensvermittler hat den Verbrau-

cher über die sich aus Artikel 247 § 13 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen 
Form zu unterrichten. Der Darlehensvermittler ist 
gegenüber dem Verbraucher zusätzlich wie ein 
Darlehensgeber gemäß § 491a verpflichtet. Satz 2 
gilt nicht für Warenlieferanten oder Dienstleis-
tungserbringer, die in lediglich untergeordneter 
Funktion als Darlehensvermittler tätig werden, 
etwa indem sie als Nebenleistung den Abschluss 
eines verbundenen Verbraucherdarlehensvertrags 
vermitteln. 
 
§ 655b  Schriftform 

 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf 

der schriftlichen Form. Der Vertrag darf nicht mit 
dem Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden 
werden. Der Darlehensvermittler hat dem Verbrau-
cher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den 
Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 nicht 
genügt oder vor dessen Abschluss die Pflichten 
aus Artikel 247 § 13 Abs. 2 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht erfüllt 
worden sind, ist nichtig. 
 
 
§ 655d  Nebenentgelte 

Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die 
mit der Vermittlung des Verbraucherdarlehensver-
trags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
zusammenhängen, außer der Vergütung nach 
§ 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Je-
doch kann vereinbart werden, dass dem Darle-
hensvermittler entstandene, erforderliche Auslagen 
zu erstatten sind. Dieser Anspruch darf die Höhe 
oder die Höchstbeträge, die der Darlehensvermitt-
ler dem Verbraucher gemäß Artikel 247 § 13 
Abs. 2 Nr. 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche mitgeteilt hat, nicht überstei-
gen. 
 

Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 8  Einzelne Schuldverhältnisse 

Titel 10  Mäklervertrag 
Untertitel 2  Vermittlung von  

Verbraucherdarlehensverträgen 
 

… 
 
§ 655a  Darlehensvermittlungsvertrag 

(1) (unverändert) 
(2) Der Darlehensvermittler hat den Verbrau-

cher über die sich aus Artikel 247 § 13 Absatz 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort 
vorgesehenen Form zu unterrichten. Der Darle-
hensvermittler ist gegenüber dem Verbraucher 
zusätzlich wie ein Darlehensgeber gemäß § 491a 
verpflichtet. Satz 2 gilt nicht für Warenlieferanten 
oder Dienstleistungserbringer, die in lediglich un-
tergeordneter Funktion als Darlehensvermittler 
tätig werden, etwa indem sie als Nebenleistung 
den Abschluss eines verbundenen Verbraucher-
darlehensvertrags vermitteln. 
 
§ 655b  Schriftform bei einem Vertrag mit ei-
nem Verbraucher 

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag mit ei-
nem Verbraucher bedarf der schriftlichen Form. 
Der Vertrag darf nicht mit dem Antrag auf Hingabe 
des Darlehens verbunden werden. Der Darlehens-
vermittler hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt 
in Textform mitzuteilen. 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag mit einem 
Verbraucher, der den Anforderungen des Absat-
zes 1 Satz 1 und 2 nicht genügt oder vor dessen 
Abschluss die Pflichten aus Artikel 247 § 13 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche nicht erfüllt worden sind, ist nichtig. 
 
§ 655d  Nebenentgelte 

Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die 
mit der Vermittlung des Verbraucherdarlehensver-
trags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
zusammenhängen, außer der Vergütung nach 
§ 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Je-
doch kann vereinbart werden, dass dem Darle-
hensvermittler entstandene, erforderliche Auslagen 
zu erstatten sind. Dieser Anspruch darf die Höhe 
oder die Höchstbeträge, die der Darlehensvermitt-
ler dem Verbraucher gemäß Artikel 247 § 13 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche mitgeteilt 
hat, nicht übersteigen. 
 



 

 

    
 

§ 655e  Abweichende Vereinbarungen, Anwen-
dung auf Existenzgründer 

(1) … 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensver-

mittlungsverträge zwischen einem Unternehmer 
und einem Existenzgründer im Sinne von § 512. 
 

§ 655e  Abweichende Vereinbarungen, Anwen-
dung auf Existenzgründer 

(1) (unverändert) 
(2) Existenzgründer im Sinne des § 512 stehen 

Verbrauchern in diesem Untertitel gleich. 
 
 

 
 


